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Einkommenssituation 2006

Arbeitslosengeld 
(ALG II)

59%

Arbeitslosengeld 
(ALG I)

4%

Erw erbstätigkeit
9%

Ausbildung
4%

Grundsicherung
4%

Ergänzende 
Leistungen

16%

Rente
4%
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(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die 
Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen 
bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken 
mehrerer Fachkräfte abzuschätzen. Dabei sind die 
Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder der 
Jugendliche einzubeziehen, soweit hierdurch der wirksame 
Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt 
wird. Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die 
Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es 
diese den Personensorgeberechtigten oder den 
Erziehungsberechtigten anzubieten. 
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(2) In Vereinbarungen mit den Trägern und Einrichtungen, die 
Leistungen nach diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, 
dass deren Fachkräfte den Schutzauftrag nach Absatz 1 in 
entsprechender Weise wahrnehmen und bei der Abschätzung 
des Gefährdungsrisikos eine insoweit erfahrene Fachkraft 
hinzuziehen. Insbesondere ist die Verpflichtung aufzunehmen, 
dass die Fachkräfte bei den Personensorgeberechtigten auf die 
Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für 
erforderlich halten und das Jugendamt informieren, falls die 
angenommenen Hilfen nicht ausreichend erscheinen, um die 
Gefährdung abzuwenden. 
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Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen hinsichtlich der 
persönlichen Eignung im Sinne des § 72 Abs. 1 insbesondere 
sicherstellen, dass sie keine Personen beschäftigen oder 
vermitteln, die rechtskräftig wegen einer Straftat nach den §§
171, 174 bis 174c, 176 bis 181a, 182 bis 184e oder 225 des 
Strafgesetzbuches verurteilt worden sind.
Zu diesem Zweck sollen sie sich bei der Einstellung und in 
regelmäßigen Abständen von den zu beschäftigenden Personen 
ein Führungszeugnis nach § 30 Abs. 5 des 
Bundeszentralregistergesetzes vorlegen lassen. Durch 
Vereinbarungen mit den Trägem von Einrichtungen und 
Diensten sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe auch 
sicherstellen, dass diese keine Personen nach Satz 1 
beschäftigen.
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Anzeichen
l Es liegt eine akute körperliche Verletzung des Kindes vor.
l Das Kind berichtet von erlittenen körperlichen Verletzungen.
l Das Kind berichtet konkret von einem aktuellen sexuellen Missbrauch 

oder einer körperlichen Misshandlung.
l Das Kind äußert Suizidabsichten.
l Das Kind bittet aktiv um Schutz bzw. Inobhutnahme.

Ergänzende Anzeichen
l Es liegen augenscheinlich ernsthafte Beeinträchtigungen der 

Fürsorgefähigkeiten des gegenwärtig betreuenden Elternteils durch 
psychische Erkrankung, Sucht oder Partnerschaftsgewalt vor.

l Das Kind äußert eindeutig massive Angst oder Panik bzw. zeigt in 
seinem Verhalten entsprechende Symptome.

l Es werden Verhaltensweisen einer gegenwärtigen Betreuungsperson 
geschildert, die zu schweren Verletzungen bzw. Gesundheits-
gefährdungen geführt haben oder leicht dazu hätten führen können.
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Weitere ergänzende Anzeichen

l Das betroffene Kind ist aufgrund von Alter oder 
Gesundheitszustand als besonders verletzlich 
anzusehen.

l Kein zustande kommen von Terminen mit Eltern / 
Personensorgeberechtigten.

l Trotz wiederholter Versuche kein Kontakt, auch nicht 
telefonisch, mit den Eltern / Personensorge-
berechtigten.
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l Der § 72a SGB VIII betrifft alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
der Sozialpädagogischen Familienhilfe und Einzelbetreuung in 
Frankfurt einschließlich der dort eingesetzten Praktikantinnen 
und Praktikanten. 

l Bei allen Neueinstellungen ist die Vorlage eines polizeilichen 
Führungszeugnisses Voraussetzung für die Einstellung. Dies gilt 
auch für Praktikanten/-innen.  Bereits Beschäftigte legen ein 
Führungszeugnis vor.   

l Die Überprüfung der persönlichen Eignung erfolgt im Rhythmus 
von fünf Jahren durch Neuvorlage eines polizeilichen 
Führungszeugnisses. 
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